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 I. Träger öffentlicher Belange  

 Von den nachstehenden Nachbarkommunen, Behörden und sonstigen Trägern öffent-
licher Belange, die mit Schreiben vom 26.01.2018 beteiligt wurden, sind keine Stel-
lungnahmen eingegangen, so dass das Einverständnis zur vorgelegten Planung unter-
stellt werden kann. 

1. AWIGO GmbH 

2. Bischöfliches Generalvikariat  

3. Bundesagentur für Arbeit 

4. Bundesanstalt für Immobilienaufgaben - Sparte Verwaltungsaufgaben" 

5. Ev.-luth. Kirchenamt 

6. EWE NETZ GmbH – Netzregion Cloppenburg / Emsland 

7. Hauptverband des Osnabrücker Landvolks – Geschäftsstelle Osnabrück 

8. Industrie- u. Handelskammer 

9. Klosterrentamt Osnabrück 

10. Kreis Steinfurt 

11. LGLN Niedersachsen – Regionaldirektion Osnabrück – Katasteramt 

12. Nds. Landesverwaltungsamt – Denkmalpflege  

13. Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und 
Naturschutz – Betriebsstelle Cloppenburg 

14. RWE Westfalen-Weser-Ems Netzservice GmbH 

15. Staatl. Baumanagement Osnabrück-Emsland 

16. Stadt Bad Iburg 

17. Stadt Warendorf 

18. Unterhaltungsverband Nr. 96 „Hase - Bever“ 

19. Wasserbeschaffungsverband Osnabrück-Süd 

20. Westnetz GmbH 

Von den nachstehenden Nachbarkommunen, Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange, wurden weder Anregungen noch Bedenken vorgetragen: 

21. Gemeinde Lienen 
vom 29.01.2018 

22. Stadt Sassenberg 
vom 30.01.2018 

23. Stadt- u. Kreisarchäologie  
vom 30.01.2018 

24. Nds. Forstamt Ankum 
vom 30.01.2018 

25. Gemeinde Bad Laer 
vom 30.01.2018 

26. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleitungen der 
Bundeswehr 
vom 31.01.2018 

27. Staatl. Gewerbeaufsichtsamt 
vom 01.02.2018 und 02.02.2018 

28. EON Ruhrgas AG 
vom 12.02.2018 

29. Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie  
vom 16.02.2018 

30. Vodafone Kabel Deutschland GmbH (10. 
Flächennutzungsplanänderung) 
vom 22.02.2018 

31. Kreis Warendorf 
vom 23.02.2018 

32. Gemeinde Ostbevern 
vom 01.03.2018 
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 Von den nachstehenden Nachbarkommunen, Behörden und sonstigen Trägern öffent-
licher Belange sind Stellungnahmen mit Anregungen bzw. Hinweisen eingegangen: 

 

 33. Polizeiinspektion OS-Land  
vom 30.01.2018 

 

 

 

Stellungnahme: 

Die Gemeinde Glandorf plant, den östlich des vorhandenen Plangebietes vor-
handenen Wirtschaftsweg Mersch als Entlastungszufahrt auszubauen. Im Be-
bauungsplan ist hierfür bereits der dafür benötigte Straßenstutzen festgesetzt. 
Somit besteht nach Errichtung dieses zweiten Ventils die Möglichkeit einer weite-
ren Zu- und Abfahrt in das Baugebiet. 

Beschlussvorschlag: 

Dem Hinweis wird gefolgt. 
 

 34. Freiwillige Feuerwehr Glandorf 
vom 07.02.2018 

 

a) 

 

zu a) Stellungnahme: 
Nebenstehende Hinweise sind im Nachgang zu diesem Bauleitplanverfahren in 
Abstimmung mit der Freiwilligen Feuerwehr Glandorf zu beachten. Der Be-
bauungsplan selbst sieht keine Standorte für Hydranten, Ringleitungen oder 
Durchmessergrößen vor. Dies geschieht regelmäßig im Rahmen der Erschlie-
ßungsplanung, die im Nachgang zu diesem Bauleitplanverfahren erfolgen wird. 

Beschlussvorschlag: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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b) 

 

zu b) Stellungnahme: 
Die Färberstraße weist im angrenzenden Baugebiet eine Straßenbreite von 6,0 m 
auf. Diese wurde für den Anschluss an das neue Baugebiet in einer Breite von 
6,0 m fortgeführt. Die neue Ringerschließungsstraße wird mit einer Breite von 
7,0 m festgesetzt. Diese Breite ist ausreichend, um den in einem Siedlungsbe-
reich stattfindenden Begegnungsverkehr, auch bei Einsätzen der Feuerwehr und 
des Rettungsdienstes, zu gewährleisten. 

Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

c) 

 

zu c) Stellungnahme: 
Um später eine östliche Zu- und Abfahrt zum Baugebiet zu ermöglichen, wird ein 
Straßenstich in Richtung Osten bis an die Geltungsbereichsgrenze fortgeführt. 
Die Straße Mersch, parallel zum Rasenden Boller, soll im Zuge der Erschlie-
ßungsarbeiten als Baustraße angelegt werden. Im weiteren Verlauf kann mit ei-
nem Straßenendausbau dann eine weitere Zufahrt zum Baugebiet Dorenberg 
geschaffen werden. 

Beschlussvorschlag: 

Dem Hinweis wird gefolgt.  

 35. Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr 
vom 21.02.2018 

 

a) 

 

zu a) Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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b) 

 

zu b) Stellungnahme: 
Nebenstehender Hinweis wurde bereits in den Bebauungsplan unter Hinweise 
aufgenommen. 

Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wurde bereits zur Kenntnis genommen. 

c) 

 

zu c) Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 36. Landwirtschaftskammer Niedersachsen – Bezirksstelle Osnabrück 
vom 22.02.2018 

 

a) 

 

zu a) Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

b) 

 

 

zu b) Stellungnahme: 
Die Gemeinde Glandorf konnte sämtliche Flächen im Geltungsbereich erwerben. 
In der Abwägung zwischen den unterschiedlichen Interessen (Spargelanbau und 
Wohnen) hat sich die Gemeinde Glandorf aufgrund der sehr hohen Nachfrage 
nach Wohnbauland dafür entschieden, die gesamte Fläche des Bebauungsplan-
gebietes zu erschließen. 

Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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c) 

 

zu c) Stellungnahme: 
Die Zuwegung ist durch den Bebauungsplan nicht eingeschränkt. Es wird davon 
ausgegangen, dass die Baumaßnahmen zu keinen weitergehenden Auswirkun-
gen führen. 

Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 37. Vodafone Kabel Deutschland GmbH (Bebauungsplan Nr. 241) 
vom 22.02.2018 

 

 wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 26.01.2018. 

Eine Ausbauentscheidung trifft Vodafone nach internen Wirtschaftlichkeitskriterien. 
Dazu erfolgt eine Bewertung entsprechend Ihrer Anfrage zu einem Neubaugebiet. Bei 
Interesse setzen Sie sich bitte mit dem Team Neubaugebiete in Verbindung: 

Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
Neubaugebiete KMU 
Südwestpark 15 
90449 Nürnberg 

Neubaugebiete.de@vodafone.com 

Bitte egen Sie einen Erschließungsplan des Gebietes Ihrer Kostenanfrage bei. 

Weiterführende Dokumente: 

•Wichtiger Hinweis 

•Kabelschutzanweisungen 

•Zeichenerklaerung 

Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 38. Deutsche Telekom Technik GmbH TI Niederlassung Nordwest 
vom 26.02.2018 

 

 die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentüme-
rin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom 
Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesi-
cherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und 
dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung 
nehmen wir wie folgt Stellung: 

Stellungnahme: 
Folgender Textbaustein wird unter Hinweise in den Bebauungsplan aufgenom-
men: 

„Neu errichtete Gebäude, die über Anschlüsse für Endnutzer von Tele-
kommunikationsdienstleistungen verfügen sollen, sind gebäudeintern bis 
zu den Netzabschlusspunkten mit hochgeschwindigkeitsfähigen passiven 
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Die Telekom wird die Voraussetzungen zur Errichtung eigener TK-Linien im Baugebiet 
prüfen. Je nach Ausgang dieser Prüfung wird die Telekom eine Ausbauentscheidung 
treffen. Vor diesem Hintergrund behält sich die Telekom vor, bei einem bereits beste-
henden oder geplanten Ausbau einer TK-Infrastruktur durch einen anderen Anbieter 
auf die Errichtung eines eigenen Netzes zu verzichten. Die Versorgung der Bürger mit 
Universaldienstleistungen nach § 78 TKG wird sichergestellt.  

Wir bitten Sie, in den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes folgende Forde-
rung entsprechend § 77k Abs. 4 Telekommunikationsgesetz aufzunehmen: 

„Neu errichtete Gebäude, die über Anschlüsse für Endnutzer von Telekommunikati-
onsdienstleistungen verfügen sollen, sind gebäudeintern bis zu den Netzabschluss-
punkten mit hochgeschwindigkeitsfähigen passiven Netzinfrastrukturen (Leerrohre, §3 
Abs. 17b TKG) sowie einem Zugangspunkt zu diesen passiven gebäudeinternen Netz-
komponenten auszustatten.“ 

Wir bitten Sie, Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplan-
gebiet der Deutschen Telekom Technik GmbH so früh wie möglich, mindestens drei 
Monate vor Baubeginn, schriftlich anzuzeigen und bitten Sie, uns zu der Baubespre-
chung mit den Versorgungsbetrieben einzuladen.  

Wir sind dann gerne bereit einen Mitarbeiter zu der Besprechung zu entsenden.  

Bei Planungsänderungen bitten wir uns erneut zu beteiligen. 

Netzinfrastrukturen (Leerrohre, § 3 Abs. 17b TKG) sowie einem Zugangs-
punkt zu diesen passiven gebäudeinternen Netzkomponenten auszustat-
ten.“ 

Beschlussvorschlag: 

Dem Hinweis wird gefolgt. 



Gemeinde Glandorf Bebauungsplan Nr. 241 „Dorenberg“, Teil III, 10. Flächennutzungsplanänderung  
 öffentliche Auslegung – Städtebaulich-Planerische Stellungnahme Abwägung  7 

 

N:\T2018\213 Glandorf\167 S Dorenberg\BP241-SSP-02d.docx 

 39. Handwerkskammer Osnabrück – Emsland – Grafschaft Bentheim 
vom 27.02.2018 

 

 

 

Stellungnahme: 

Im Rahmen der Bearbeitung von Immissionskonflikten bei der Aufstellung des 
Bebauungsplanes wurde im Fachbeitrag Schallschutz, der als Anlage der Be-
gründung beigefügt ist, der Gewerbelärm der an das Plangebiet angrenzenden 
Tischlerei berücksichtigt. Hierzu heißt es in dem Gutachten: 

„Schädliche Umweltauswirkungen durch den südlich gelegenen Gewerbe-
betrieb sind nicht zu erwarten, da davon auszugehen ist, dass die Richt-
werte an den nächstgelegenen Gebäuden [außerhalb des Geltungsbe-
reichs des B-Planes] eingehalten werden. Dazu ist der Betreiber des Be-
triebes heute schon verpflichtet.“ 

Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 40. TEN eG 
vom 28.02.2018 

 

a) 

 

zu a) Stellungnahme: 
Im Zusammenhang mit der Versorgung des Grundstückes Füchtorfer Straße 9 ist 
geplant, Versorgungsleitungen von der neuen Ringstraße über ein entsprechen-
des Grundstück, das zwischen Ringstraße und dem Grundstück Füchtorfer Stra-
ße 9 liegt, zu verlegen. Dies erfordert eine grundbuchrechtliche Vereinbarung. 
Siehe hierzu auch Stellungnahme zu II. Nr. 2. 

In diesem Zusammenhang wird eine Abstimmung mit der TEN eG erfolgen in 
Bezug auf das vorhandene (und ggf. zu verlegende) Niederspannungskabel samt 
Verteilerschrank. Dies wird im Rahmen der Erschließungsplanung im Nachgang 
zu diesem Bauleitplanverfahren erfolgen. 

Beschlussvorschlag: 

Dem Hinweis wird gefolgt. 
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b) 

 

zu b) Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

c) 

 

zu c) Stellungnahme: 
Das Flurstück 102 befindet sich außerhalb des Geltungsbereiches des Be-
bauungsplanes. Somit betreffen die Festsetzungen des Bebauungsplanes nicht 
die Planungen der TEN eG. 

Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

d) 

 

zu d) Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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 41. Landkreis Osnabrück (Bebauungsplan Nr. 241) 
vom 02.03.2018 

 

a) 

 

zu a) Stellungnahme: 
Bei der Siedlungsentwicklung befindet sich eine Kommune immer im Spannungs-
feld der Abwägung unterschiedlicher Interessen und Güter. Im Falle der Aufstel-
lung dieses Bebauungsplanes ist aufgrund der sehr hohen Nachfrage nach 
Wohnbauland Vorrang gegenüber anderen berechtigten Anforderungen, u. a. 
dem Schutzgut Boden,  gegeben worden. Der (teilweise) Verlust dieses und an-
derer Schutzgüter werden im Umweltbericht behandelt und im Rahmen der Ein-
griffs- und Ausgleichsbilanz entsprechend zu kompensieren sein. 

Hinzu kommt, dass diese Siedlungserweiterung durch einen bereits angelegten 
Stich der Färberstraße ohnehin bereits in den Planungen der Gemeinde vorlag 
und die hinzukommenden Siedlungsbereiche eine sinnvolle Arrondierung des 
Gemeinde- und Siedlungsgebietes darstellten.  

Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

b) 

 

zu b) Stellungnahme: 
Die Planzeichnung wird dahingehend korrigiert, dass die Geländehöhen über 
NHN dargestellt werden. 

Beschlussvorschlag: 

Dem Hinweis wird gefolgt.  

c) 

 

 

zu c) Stellungnahme: 
Für die Erleichterung der Verfahrensdurchführung wurden die Planunterlagen auf 
die Planzeichnung und die Legende reduziert, um ein gängiges DIN-Format zu 
erhalten, das leichter zu vervielfältigen ist. Die Satzungsfassung des Bebauungs-
planes wird sämtliche nebenstehende Anforderungen erfüllen.  

Beschlussvorschlag: 

Dem Hinweis wird gefolgt. 

d) 
 

zu d) Stellungnahme: 
Das Flurstück 78/8 wird durch die südliche Geltungsbereichsgrenze unterteilt. 
Daher befindet sich ein Teilbereich des Flurstückes außerhalb des Geltungsbe-
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reiches.  

Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zurückgewiesen. 

e) 

 

zu e) Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

f) 

 

zu f) Stellungnahme: 
Die Formulierung zur höchstzulässigen Zahl der Wohnungen pro Wohngebäude 
wird wie folgt angepasst: 

„Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 
BauGB): 

Bei Wohngebäuden sind je Einzelhaus maximal 2 Wohnungen und je Dop-
pelhaushälfte 1 Wohnung zulässig.“ 

Beschlussvorschlag: 

Dem Hinweis wird gefolgt. 

g) 

 

zu g) Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

h) 

 

zu h) Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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i) 

 

zu i) Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

j) 

 

zu j) Stellungnahme: 
Die wasserrechtlichen Anträge werden bei der Unteren Wasserbehörde des 
Landkreises Osnabrück vorgelegt. 

Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

k) 

 

zu k) Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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 42. Landkreis Osnabrück (10. Flächennutzungsplanänderung) 
vom 02.03.2018 

 

a) 

 

zu a) Stellungnahme: 
Siehe hierzu Stellungnahme zu I Nr. 41a) 

Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

b) 

 

 

zu b) Stellungnahme: 
Für die Erleichterung der Verfahrensdurchführung wurden die Planunterlagen auf 
die Planzeichnung und die Legende reduziert, um ein gängiges DIN-Format zu 
erhalten, das leichter zu vervielfältigen ist. Die Satzungsfassung des Bebauungs-
planes wird sämtliche nebenstehende Anforderungen erfüllen.  

Beschlussvorschlag: 

Dem Hinweis wird gefolgt. 

c) 

 

zu c) Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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d) 

 

zu d) Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

e) 

 

zu e) Stellungnahme: 
Die wasserrechtlichen Anträge werden bei der Unteren Wasserbehörde des 
Landkreises Osnabrück vorgelegt. 

Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

f) 

 

zu f) Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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 43. Unterhaltungsverband Nr. 96 „Hase-Bever“ 
Vom 07.03.2018 

 

 

 

Stellungnahme: 

Die Gemeinde Glandorf plant, den östlich des vorhandenen Plangebietes vor-
handenen Wirtschaftsweg Mersch als Entlastungszufahrt auszubauen. Im Be-
bauungsplan ist hierfür bereits der dafür benötigte Straßenstutzen festgesetzt.  

Sowohl das Gewässer als auch die auszubauende Straße Mersch befinden sich 
außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes. Die in der Stellung-
nahme aufgeworfene Frage, dass bei Ausbau der Straße Mersch weder auf der 
westlichen Seite des Rasenden Bollers (Grundstücke reichen bis an die Bö-
schungsoberkante heran) noch auf der östlichen Seite (ab Böschungsoberkante 
beginnt der Ausbau der Straße Mersch) ein ausreichender Unterhaltungsstreifen 
von ca. 5 m Breite Platz findet, muss im Nachgang zu diesem B-Planverfahren in 
enger Abstimmung mit dem Unterhaltungsverband beantwortet werden. 

In der Ortslage Glandorf sind bereits heute ähnliche Situationen am Gewässer 
Rasender Boller zu finden. Dies kann bei der Beantwortung der vom Unterhal-
tungsverband aufgeworfenen Frage als eine Lösungsmöglichkeit herangezogen 
werden. 

Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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 II. Öffentlichkeit  

 1. Anlieger 1 
vom 28.02.2018 

 

 

 

Stellungnahme: 

Siehe hierzu Stellungnahmen zu I Nr. 33 und I Nr. 34c) 

Beschlussvorschlag: 

Dem Hinweis wird gefolgt. 

 2. Anlieger 2 
vom 28.02.2018 

 

 

 

Stellungnahme: 
Der Bebauungsplan trifft lediglich Aussagen für den festgesetzten Geltungsbe-
reich. Die vorhandene Tischlerei wurde im Rahmen der Erarbeitung des Fachbei-
trages Schallschutzes untersucht. Siehe hierzu auch Stellungnahme zu I Nr. 39. 

Ein Anschluss des außerhalb des Geltungsbereichs befindlichen Grundstückes 
an das öffentliche Wasser-, Gas- und Abwassernetz ist nicht Gegenstand dieser 
Bauleitplanung, sollte aber bei der Erschließungsplanung geprüft werden. 

Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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 3. Anlieger 3 
vom 02.03.2018 (Eingang) 

 

 

 

Stellungnahme: 
Es sind keine – auch keine temporären – Zufahrten über die Füchtorfer Straße 
zum neuen Baugebiet geplant. Die Erschließung während der Bauphase und 
somit der damit verbundene Baustellenverkehr wird über die als Baustraße aus-
zubauende Straße Mersch östlich des Rasenden Bollers erfolgen.  

Siehe hierzu auch Stellungnahmen zu I Nr. 33 und I Nr. 34c) 

Beschlussvorschlag: 

Dem Hinweis wird gefolgt. 
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 4. Anlieger 4 
vom 02.03.2018 (Eingang) 

 

 

 

Stellungnahme: 
Siehe hierzu Stellungnahme II Nr. 3 

Beschlussvorschlag: 

Dem Hinweis wird gefolgt. 

 
  

Bearbeitung und Verfahrensbetreuung: 

Osnabrück, den 12.03.2018 
Lh/Sp-213.167 
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